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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

Stellungnahme Erwiderung / Abwägungsempfehlung 

1. Stadt Münster  

Stellungnahme vom 06.12.2022 

 

Zu dem Entwurf der 34. Änderung des Flächennutzungsplans der Ge-

meinde Havixbeck werden seitens der Stadt Münster keine Anregun-

gen vorgetragen. 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

2. Gemeinde Senden 

Stellungnahme vom 13.12.2022 

 

Seitens der Gemeinde Senden werden hierzu keine Bedenken vorge-

bracht. 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

3. Fernstraßenbundesamt 

Stellungnahme vom 21.11.2022 

 

Das Fernstraßen-Bundesamt ist die zuständige Genehmigungs- und 

Zustimmungsbehörde (Zustimmung im Rahmen von Bau- und Geneh-

migungsverfahren) für anbaurechtlich relevante Nutzungen, in einem 

Abstand von 100 m entlang der Bundesautobahnen und in einem Ab-

stand von 40 m entlang der Bundesstraßen, außerhalb der Ortsdurch-

fahrten der Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen i.S.d. § 9 Bun-

desfernstraßengesetz (FStrG). Für die vorbezeichneten Straßen nimmt 

die Autobahn GmbH des Bundes die Aufgaben des Trägers der Stra-

ßenbaulast wahr und ist in Bau- und Genehmigungsverfahren neben 

dem Fernstraßen-Bundesamt unabhängig von der Entfernung zum 

 

 

 

Die Autobahn GmbH wurde beteiligt. Siehe Stellungnahme Nr. 25. 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

Stellungnahme Erwiderung / Abwägungsempfehlung 

Straßenrand, bei einer möglichen Betroffenheit als Träger öffentlicher 

Belange zu beteiligen. 

 

Bei der Durchführung von Bebauungsplan- und Flächennutzungsplan-

verfahren, wie vorliegend bei der 34. Änderung des Flächennutzungs-

planes (Baugebiet Masbeck), entfällt eine direkte Beteiligung des Fern-

straßen-Bundesamtes. Gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 12 InfrGG-BV er-

folgt die Abgabe von Stellungnahmen zu Bebauungsplänen (§ 9 Ab-

satz 7 des Bundesfernstraßengesetzes) durch die Autobahn GmbH des 

Bundes. In diesen Verfahren ist daher zwingend die Autobahn GmbH 

des Bundes zu beteiligen. Diese nimmt die Belange des Trägers der 

Straßenbaulast als Träger öffentlicher Belange wahr. Die Autobahn 

GmbH des Bundes gibt eine Gesamtstellungnahme mit interner Beteili-

gung des Fernstraßen-Bundesamtes unter Berücksichtigung der anbau-

rechtlichen Interessen ab. 

Entsprechend verweisen wir Sie hiermit ausdrücklich zuständigkeits-

halber an die Autobahn GmbH des Bundes. 

Bitte richten Sie Ihren Antrag mit den erforderlichen Dokumenten 

zwingend an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfa-

len. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

4. Regionalverkehr Münsterland GmbH: Außenstelle Lüdin-

ghausen 

Stellungnahme vom 21.11.2022 

 

Seitens Regionalverkehr Münsterland GmbH bestehen keine Einwände 

zu dem oben genannten Vorhaben. 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

Stellungnahme Erwiderung / Abwägungsempfehlung 

5. Ericsson Services GmbH (Richtfunk-Trassenauskunft) 

Stellungnahme vom 21.11.2022 

 

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Erics-

son bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Pla-

nungsvorhaben. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunk-

verbindungen des Ericsson-Netzes gilt. 

Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom 

in Ihre Anfrage mit ein. 

 

 

 

 

 

 

Die Deutsche Telekom wurde beteiligt. Vgl. Stellungnahme Nr. 21 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

6. Bezirksregierung Münster: Dezernat 26 (Luftverkehr) 

Stellungnahme vom 21.11.2022 

 

Aus luftrechtlicher Sicht werden gegen die geplanten Maßnahmen 

keine Bedenken vorgetragen. 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

7. Bezirksregierung Münster: Dezernat 33 (Ländliche Ent-

wicklung) 

Stellungnahme vom 23.11.2022 

 

Gegen die Planung bestehen seitens der Bezirksregierung Münster, 

Flurbereinigungsbehörde, keine Bedenken. 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

Stellungnahme Erwiderung / Abwägungsempfehlung 

8. Deutsche Glasfaser Netz Operating GmbH 

Stellungnahme vom 18.11.2022 

 

Im angefragten Bereich – 48329 Havixbeck - befinden sich Anlagen 

der Deutschen Glasfaser Netz Operating GmbH. Beiliegend erhalten 

Sie die Bestands- und Übersichtspläne. 

 

Achtung! 

Deutsche Glasfaser setzt im Regelfall eine mindertiefe Verlegetechnik 

ein. Die Glasfaserkabel befinden sich in einer Tiefe zwischen 0,3 und 

0,6 Meter. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch unter-

schiedliche Verlegungstiefen oder Änderungen im Verlauf der Leitun-

gen kein Mitverschulden der Deutschen Glasfaser Netz Operating 

GmbH begründet wird. 

Im Bereich von Kreuzungen und Parallelverlauf mit LWL – Netz der 

Deutschen Glasfaser Netz Operating GmbH (DGNO) sind Such-

schachtungen bzw. Ortungen zur genauen Lagebestimmung der LWL-

Trasse vorzunehmen. Es ist bereits sicherzustellen, dass allen Beteilig-

ten der Inhalt des Merkblattes „Hinweise zum Schutze unterirdischer 

Glasfaser – Versorgungsanlagen“ bekannt gemacht und die Einhaltung 

der genannten Bedingungen überwacht wird.  

Für die Bauerlaubnis teilen Sie uns den Baubeginn Ihrer Maßnahme 

mindestens 2 Wochen vorher mit. Die Aktualität der beiliegenden Be-

stands- und Übersichtspläne kann nur für die folgenden 20 Arbeitstage 

garantiert werden. Sollten Ihre Baumaßnahmen erst später erfolgen, ist 

eine erneute Planauskunft 4 Wochen vor Baubeginn anzufordern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aus den beigefügten Be-

standsplänen ist zu entnehmen, dass sich innerhalb des Plangebiets 

keine Glasfaserkabel befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Beginn der Baumaßnahme wird mindestens 2 Wochen vorher mit-

geteilt. 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

Stellungnahme Erwiderung / Abwägungsempfehlung 

Die Aktualität der beiliegenden Bestands- und Übersichtspläne kann 

nur für die folgenden 20 Arbeitstage garantiert werden. 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 

 

9. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-

tungen der Bundeswehr 

Stellungnahme vom 24.11.2022 

 

Durch die oben genannten und in den Unterlagen näher beschriebene 

Planung werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beein-

trächtigt: 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen 

zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange 

keine Einwände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

10. LWL – Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster 

Stellungnahme vom 28.11.2022 

 

Aus bodendenkmalpflegerischer Sicht bestehen keine grundsätzlichen 

Bedenken gegen die 34. Flächennutzungsplanänderung. Im späteren 

Bebauungsplanverfahren werden allg. Auflagen/Hinweise zur Wah-

rung bodendenkmalpflegerischer Belange gegeben. 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im späteren Bebauungs-

planverfahren wird ein allgemeiner Hinweise zur Wahrung bodendenk-

malpflegerischer Belange gegeben. 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

Stellungnahme Erwiderung / Abwägungsempfehlung 

11. Gelsenwasser Energienetze GmbH 

Stellungnahme vom 23.11.2022 

 

Wir danken Ihnen für die Beteiligung am o.g. Verfahren und dürfen 

Ihnen mitteilen, dass unsererseits keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

12. Bezirksregierung Münster: Dezernat 52 - Abfallwirtschaft 

Stellungnahme vom 29.11.2022 

 

Im Zuge der o.g. Änderungen sollen Böden, vollständig durch Über-

bauung versiegelt und damit zerstört werden. 

 

Dagegen bestehen beim Dez. 52 Bedenken. 

 

Begründung: 

Neuversiegelungen sind unbedingt zu vermeiden. Es ist sorgfältig zu 

prüfen, welche Alternativflächen innerorts und insbesondere auf Alt-

lasten(verdachts)flächen in Anspruch genommen werden können. 

 

In § 1 LBodSchG NRW ist ausgeführt, dass Böden besonders zu schüt-

zen sind, welche die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunk-

tionen nach § 2 Abs. 2 des BbodSchG in besonderem Maße erfüllen. 

Generell ist mit dem Schutzgut Boden schonend umzugehen und Neu-

versiegelungen sind zu vermeiden. Jeder unversiegelte (auch nicht be-

sonders schutzwürdige Boden) Boden erbringt Leistungen für den Na-

turhaushalt. Auch im Zuge der Klimaerwärmung spielen unversiegelte 

Böden eine wichtige Rolle, in dem sie während Hitzeperioden eine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel der Gemeinde Havixbeck ist es, entsprechend der vorhandenen und 

für die nächsten Jahre prognostizierten Nachfrage, Bauflächen für Ein- 

und Mehrfamilienhäuser bereitzustellen. Unter anderem auch durch die 

Nähe zur Stadt Münster gibt es derzeit eine starke Nachfrage nach 

Wohnraum. Da kaum noch Bauflächen innerhalb bestehender Wohn-

viertel oder auf baulich vorgenutzten Arealen vorhanden sind, ist die 

Bereitstellung von Wohnbauflächen nur durch die Entwicklung eines 

neuen Quartiers auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche 

möglich. 

Das „Baugebiet Masbeck“ stellt mit seiner Größe und zentralen Lage 

zwischen dem Bahnhof und dem Siedlungsbereich der Gemeinde Ha-

vixbeck (Bauernschaft Masbeck) die einmalige Chance dar, ein nachhal-

tiges, zukunftsorientiertes, klimafreundliches und auf die Wünsche der 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

Stellungnahme Erwiderung / Abwägungsempfehlung 

Kühlleistung erbringen sowie bei heutzutage vermehrt auftretenden 

Starkregenereignissen als Wasserspeicher dienen. Die Klimafunktion 

des Bodens geht durch Versiegelung und Bebauung vollständig verlo-

ren. 

 

Insbesondere der Umbruch von landwirtschaftlichen und bewaldeten 

Flächen bedeutet einen Verlust sehr wichtiger Bereiche, die sowohl 

Beitrag zum Klimaschutz leisten als auch als Kohlenstoffspeicher und 

Kohlenstoffsenke fungieren. 

Vor dem Hintergrund des Verlusts der positiven Klimafunktionen des 

Änderungsbereichs verweise ich auf das Arbeitsblatt 29 des LANUV 

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/4_arbeitsblaetter/ar-

bla29/LANUV-Arbeitsblatt%2029_web.pdf und empfehle die Berück-

sichtigung der Handlungsempfehlungen. 

 

 

 

 

 

Lässt sich eine Inanspruchnahme nicht vermeiden, kann eine Teilkom-

pensation durch grundbuchgesicherte Absicherung nachweislich 

gleichwertiger Böden oder durch fachgerechte Dokumentation der be-

anspruchten Böden erreicht werden. Das HLNUG bietet für die prakti-

sche Umsetzung eine Arbeitshilfe „Kompensation des Schutzgutes Bo-

den in der Bauleitplanung nach BauGB“ an. 

 

 

 

Bürgerschaft angepasstes Baugebiet zu entwickeln. Vor dem Hinter-

grund bzw. dem Ziel der Schonung der Ressource „Boden“ muss bzw. 

wird es voraussichtlich in näherer Zukunft kein weiteres Baugebiet die-

ser Größenordnung im Gemeindegebiet mehr geben. 

 

Im Regionalplan Münsterland ist die Fläche des Entwurfs der 

34. Änderung des Flächennutzungsplans weitestgehend als Allgemeiner 

Siedlungsbereich (ASB) festgelegt. Demnach ist die Darstellung einer 

Wohnbaufläche im Grundsatz zulässig. Es handelt sich zwar nicht um 

eine Innenentwicklung aber dennoch um eine flächensparende und be-

darfsgerechte Siedlungsentwicklung.   

Der nach den Vorgaben des LEP NRW berechnete Bedarf an 

Wohnbauflächen bis zum Jahr 2044 liegt für Havixbeck bei 28 ha. Das 

Siedlungsflächenmonitoring (SFM) weist für Ihre Gemeinde derzeit 

wohnbauliche Reserven im Umfang von 6 ha aus. Die Gemeinde beab-

sichtigt eine Änderung der Potentialbereiche (Flächentausch) auf Ge-

meindegebiet, so dass das Plangebiet aktuell im Flächennutzungsplan 

noch keine Flächenreserve darstellt (Ziel 3.3 LEP NRW).  

 

Die natürlichen Bodenfunktion des Bodens im Plangebiet ist bekannt. 

Es handelt sich um den Bodentyp Parabraunerde, ein fruchtbarer Boden 

mit sehr hoher Funktionserfüllung als Regelungs- und Pufferfunktion. 

Das Baugrund- und Versickerungsgutachten (Verf. Dr. Muntzos & 

Schaefer, Lienen 27.02.2023) kommt zu dem Ergebnis, dass es sich 

nicht um einen Archivboden mit besonderer Schutzwürdigkeit handelt. 

Der Bodenaufbau wird aus folgenden Böden gebildet: humoser Oberbo-

den (0,35 – 0,75 m u. GOK), Schluff / Schluff-Feinsand-Gemische 

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/4_arbeitsblaetter/arbla29/LANUV-Arbeitsblatt%2029_web.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/4_arbeitsblaetter/arbla29/LANUV-Arbeitsblatt%2029_web.pdf
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

Stellungnahme Erwiderung / Abwägungsempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber hinaus weise ich bzgl. der baulichen Ausführungen darauf hin, 

dass beispielsweise Rasengittersteine für Parkplätze und Wege zur An-

wendung kommen sollten. 

 

(Lösslehm) ( (1,35 – 4,50 m u. GOK), Schluff-Ton-Gemische (Grund-

moränenablagerungen) (1,50 – 5,00 m u. GOK), Feinsand (Flugsandab-

lagerungen) (3,00 – 4,60 m u. GOK) und verwitterter Fels / Ton. 

Die Kompensationsberechnung erfolgt auf der Grundlage der Ergeb-

nisse des vorliegenden Bodengutachtens und in Absprache mit der Bo-

denschutzbehörde des Kreises Coesfeld im Rahmen der Eingriffs- und 

Ausgleichsbilanzierung innerhalb der verbindlichen Bauleitplanung. 

Die Festsetzung von z.B. wasserdurchlässigen Materialien wird im Rah-

men der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme nicht zu folgen. 

 

13. Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Amt für Denkmal-

pflege  

Stellungnahme vom 30.11.2022 

 

Wie bereits im Schreiben vom 25.08.2020 zum „Bebauungsplan Mas-

beck – Teil 1“ dargelegt, liegt der Geltungsbereich der 34. Flächennut-

zungsplanänderung gem. dem kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum 

Regionalplan Münsterland innerhalb der beiden bedeutsamen Kultur-

landschaftsbereiche: 

- K 4.5. Raum Nottuln-Havixbeck, Baumberge, 

- D 5.3. Baumberge 

Darüber hinaus ist das Haus Havixbeck dort als Ort mit funktionaler 

Raumwirksamkeit (Nr. 173) aufgeführt. 

 

 

 

 

Das Haus Havixbeck (große Wasserburg mit Vorburg, gestaltetem Gar-

tenbereich, Mühlengebäude, einer großen Allee sowie Wald und 

landwirtschaftlichen Flächen) befindet sich in etwa in gleicher Entfer-

nung (ca. 400 m) zum Planungsgebiet wie auch zur bereits bebauten 

Fläche östlich der Münsterstraße. Historische Sichtbeziehungen sind 

hier nicht betroffen. 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

Stellungnahme Erwiderung / Abwägungsempfehlung 

Für die weitere Planung des ca. 20 ha großen Wohngebietes bitten wir 

für den zu erstellenden Umweltbericht um die Auswertung des kultur-

landschaftlichen Fachbeitrags zum Regionalplan Münsterland, Regie-

rungsbezirk Münster. Der Fachbeitrag steht hier zum Download bereit: 

https://www.lwl.org/dlbw/service/publikationen/kulturlandschaft. 

Als Grundlage für die Bewertung des Eingriffes bitten wir, wie bereits 

im Sommer 2020 vorgeschlagen, um die Konkretisierung dieser für 

den Maßstab 1:50000 erarbeiteten Informationen des o.g. Fachbeitrags 

für die Ebene der Bauleitplanung durch die Erstellung eines denkmal-

pflegerischen Fachgutachtens, um den Eingriff der Wohnbebauung u.a. 

auf das Haus Havixbeck mit Kapelle, die Wassermühle Heddergott so-

wie die historische Kulturlandschaft beurteilen zu können.  

 

Die Auswirkungen der Planung auf die historische Kulturlandschaft 

und das denkmalgeschützte Haus Havixbeck sind auf Basis dieses 

Fachgutachtens im Umweltbericht darzustellen und zu bewerten. 

Hierzu formulierte die Gemeinde Havixbeck mit Schreiben vom 

5.11.2020 bereits eine Zusicherung. 

 

Als Hilfestellung dient das Arbeitsblatt Nr. 51 der Vereinigung der 

Landesdenkmalpfleger zur „Raumwirkung von Denkmälern und Denk-

malensembles“. 

Es steht hier zum Download bereit: 

https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Ar-

beitsbl%C3%A4tter/VDL_AG_St%C3%A4dtebauliche_ 

Denkmalpflege_Arbeitsblatt_Raumwirkung_51.pdf 

 

Im Rahmen des Umweltberichts erfolgte eine Auswertung des kultur-

landschaftlichen Fachbeitrags zum Regionalplan Münsterland, Regie-

rungsbezirk Münster. Im kulturlandschaftlichen Fachbeitrag wurden 

Flächen mit kulturlandschaftlich besonderer oder herausragender Be-

deutung definiert und landesplanerische Grundsätze und Ziele abgeleitet 

sowie Schutzmaßnahmen für das kulturelle Erbe im Rahmen einer er-

haltenden Kulturlandschaftsentwicklung benannt. Der Planungsraum 

wurde analysiert und bewertet sowie Objekte der Kulturlandschaft aus-

gewiesen. Neben den genannten Kulturlandschaftsbereichen „Baum-

berge“ (D 5.3) und „Raum Nottuln – Havixbeck, Baumberge“ (K 5.4) 

sind in Havixbeck außerdem ein Ort mit funktionaler Raumwirksamkeit 

der Fachsicht Denkmalpflege (Nr. 173 Haus Havixbeck) und ein raum-

wirksames und kulturlandschaftsprägendes Objekt der Denkmalpflege 

(Nr. 174 Windmühle in Havixbeck) verzeichnet, die ca. 560 m bzw. 1,5 

km vom Plangebiet entfernt liegen. Nördlich von Haus Havixbeck so-

wie östlich von der Windmühle Havixbeck ist eine Fläche mit potenziell 

bedeutsamen Sichtbeziehungen auf raumwirksame Objekte verzeichnet.  

Die Planung steht höchstens dem Leitbild und Grundsatz „Erhaltung des 

Landschaftscharakters“ des KLB K 4.5 entgegen. Durch die nachgela-

gerte Bauleitplanung wird eine Erweiterung des bestehenden Siedlungs-

bereichs erzielt, es stehen jedoch weiterhin genügend Freiflächen in der 

unmittelbaren Umgebung zur Verfügung, sodass der Landschaftscharak-

ter nicht großräumig verändert wird. 

Das Haus Havixbeck liegt ca. 560 m nordwestlich des Plangebiets. Der 

Änderungsbereich liegt nicht innerhalb einer Fläche mit potenziell be-

deutsamen Sichtbeziehungen auf raumwirksame Objekte, diese ist nörd-

lich von Haus Havixbeck verzeichnet. Durch bestehende und festge-

setzte Gehölze entlang des Schlautbachs wird das Änderungsgebiet von 

https://www.lwl.org/dlbw/service/publikationen/kulturlandschaft
https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/VDL_AG_St%C3%A4dtebauliche_
https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/VDL_AG_St%C3%A4dtebauliche_
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Norden her sichtverschattet. Die Windmühle in Havixbeck befindet sich 

nordwestlich von Haus Havixbeck. Auch hier ist nicht von einer Beein-

trächtigung durch das geplante Vorhaben auszugehen. 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme teilweise zu folgen. 

14. Landesbetrieb Wald und Holz 

Stellungnahme vom 25.11.2022 

 

Gegen oben genannte Planung bestehen aus Sicht des Regionalforst-

amtes Münsterland keine Bedenken. 

Im Südwesten des Plangebietes befindet sich eine ca. 1.160 m² große 

Waldfläche, die wird in der verbindlichen Bauleitplanung zu berück-

sichtigen sein. 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Waldfläche im Südwes-

ten des Plangebietes wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 

berücksichtigt und betrifft erst einen perspektivischen 2. Planungsab-

schnitt. 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  

 

15. Vodafone West GmbH 

Stellungnahme vom 06.12.2022 

 

Gegen die o.a. Planung haben wir keine Einwände. 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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16. Westnetz GmbH 

Stellungnahme vom 06.12.2022 

 

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Stromversorgung im o.g. Bau-

gebiet benötigen wir einen ausgewiesenen Standort für eine neu zu er-

richtende Kleinstation. Wir bitten, für die auszuweisende Versorgungs-

fläche im B-Plan festzuschreiben, dass erlaubt wird, entsprechend § 6 

Abs. 16 Bau O NRW 2000 geringere Abstandsflächen zu realisieren. 

Wir bitten Sie, sich in jedem Fall rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten 

mit dem Standort Billerbeck (02543 211-3611) in Verbindung zu set-

zen, damit nähere Angaben über die vorhandenen Versorgungsleitun-

gen gemacht wird und evtl. notwendige Maßnahmen zum Schutz unse-

rer Anlagen getroffen werden können. 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der verbindli-

chen Bauleitplanung wird ein Standort für eine neu zu errichtende 

Kleinstation als Fläche für Ver- und Entsorgung festgesetzt werden.  

Abhängig vom zukünftigen Standort ist eine Festsetzung geringer Ab-

standsflächen gem. § 6 Abs. 16 Bau O NRW 2000 möglich. 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  

 

17. Bezirksregierung Münster: Dezernat 54 – Wasserwirtschaft 

Stellungnahme vom 09.12.2022 

 

Mit oben genanntem Schreiben baten Sie um unsere Stellungnahme zu 

den beabsichtigten Planungen. Das Dezernat 54 – Wasserwirtschaft- 

der Bezirksregierung Münster hat das Vorhaben aus wasserwirtschaft-

licher Sicht geprüft. 

Die zu vertretenden Belange sind durch das Vorhaben betroffen. Es 

werden unsererseits keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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18. Industrie- und Handelskammer 

Stellungnahme vom 13.12.2022 

 

Zu dem vorgenannten Flächennutzungsplan, wie er uns mit ihrem 

Schreiben vom 21.11.2022 übersandt wurde, werden von uns weder 

Anregungen noch Bedenken vorgebracht. 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

19. Eisenbahn-Bundesamt 

Stellungnahme vom 14.12.2022 

 

Ihr Schreiben ist am 21.11.2022 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegan-

gen und wird hier unter dem o.a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich 

danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde 

für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisen-

bahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als Träger öf-

fentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen 

bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisen-

bahnverkehrsverwaltung des Bundes berühren. 

 

Gegen die Erteilung einer Genehmigung zu dem o.g. Vorhaben habe 

ich keine Bedenken, sofern Bahnanlagen dadurch nicht beeinträchtigt 

werden. 
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Im Übrigen ist sicherzustellen, dass bei der Realisierung des Vorha-

bens weder die Substanz der Eisenbahnbetriebsanlagen noch der darauf 

stattfindende Eisenbahnverkehr gefährdet wird. 

Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein sollte, wird die Betei-

ligung der Infrastrukturbetreiberin DB Netz AG / DB Energie GmbH 

als Trägerin  öffentlicher Belange empfohlen. Denn das Eisenbahn-

Bundesamt prüft nicht die Vereinbarkeit Ihrer Planung aus Sicht der 

Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen.  

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

20. Kreis Coesfeld 

Stellungnahme vom 15.12.2022 

20.1 

Zu dem o.g. Verfahren nimmt der Aufgabenbereich Altlasten / Bo-

denschutz wie folgt Stellung: 

 

Nach der „Karte der schutzwürdigen Böden NRW (BK50)“ des Geolo-

gischen Dienstes NRW liegen im Plangebiet besonders schützenswerte 

Böden vor. Dabei handelt es sich um „Parabraunerde“, die aufgrund ih-

rer natürlichen Bodenfruchtbarkeit mit sehr hoher Funktionserfüllung 

als Regelungs- und Pufferfunktion als besonders schutzwürdig einzu-

stufen sind. Durch diese Bodenfunktion – gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 Bun-

des-Bodenschutzgesetz – erfüllt der Boden in besonderem Maß Leis-

tungen im Naturhaushalt. 

 

Durch die mit der Planung verbundenen Flächenversiegelung kommt 

es zum Verlust von schutzwürdigen Böden und von Bodenfunktionen. 

Aus der Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde ergehen folgende An-

regungen: 

 

 

Die natürlichen Bodenfunktion des Bodens im Plangebiet ist bekannt. 

Es handelt sich um den Bodentyp Parabraunerde, ein fruchtbarer Boden 

mit sehr hoher Funktionserfüllung als Regelungs- und Pufferfunktion. 

Das Baugrund- und Versickerungsgutachten (Verf. Dr. Muntzos & 

Schaefer, Lienen 27.02.2023) kommt zu dem Ergebnis, dass es sich 

nicht um einen Archivboden mit besonderer Schutzwürdigkeit handelt. 

Der Bodenaufbau wird aus folgenden Böden gebildet: humoser Oberbo-

den (0,35 – 0,75 m u. GOK), Schluff / Schluff-Feinsand-Gemische 

(Lösslehm) (1,35 – 4,50 m u. GOK), Schluff-Ton-Gemische (Grundmo-

ränenablagerungen) (1,50 – 5,00 m u. GOK), Feinsand (Flugsandabla-

gerungen) (3,00 – 4,60 m u. GOK) und verwitterter Fels / Ton. Gleich-

wohl kommt es zu einem Verlust von schutzwürdigen Böden, so dass 

ein schonender Umgang erfolgen muss. Der Ausgleich wird im Rahmen 

der Bauleitplanung in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung bilan-

ziert (Kompensationsfaktor 1,0). Die Kompensationsberechnung erfolgt 

auf der Grundlage der Ergebnisse des vorliegenden Bodengutachtens 

und in Absprache mit der Bodenschutzbehörde des Kreises Coesfeld. 
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Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist gemäß § 1 (1) des 

Landesbodenschutzgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(LBodSchG) zu berücksichtigen, dass mit Grund und Boden sparsam 

und schonend umgegangen werden soll. Bodenversiegelungen sind auf 

das notwendige Maß zu begrenzen. 

 

 

Aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde sollten die schutzwürdigen 

Böden bei der Beschreibung und Ermittlung der Erheblichkeit der Aus-

wirkungen sowie bei der Kompensation stärker herausgestellt und ent-

sprechend berücksichtigt werden. Im nachfolgenden Bebauungsplan-

verfahren sind die durch die Planung ermöglichten Eingriffe zu bilan-

zieren und angemessene Kompensationsmaßnahmen festzusetzen. Die 

Schutzwürdigkeit der Böden ist dabei zu berücksichtigen. 

 

Zudem sollte in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde 

trotz Überplanung eine weitestmögliche Begrenzung unvermeidbarer 

Beeinträchtigungen der schutzwürdigen Böden im Plangebiet ange-

strebt werden. Dieses könnte in diesem Fall durch Hinweis zum boden-

schonenden Bauen (z.B. verbindliche Ausweisung von Baustraßen im 

Baustelleneinrichtungsplan) sowie bauzeitliche Minderungsmaßnah-

men (z.B. witterungsabhängiger Bauablauf) erfolgen. 

 

Es wird vorausgesetzt, dass im Rahmen der Bauleitplanung die damit 

befassten Stellen die Vorgaben des § 4 (2) Landesbodenschutzgesetzes 

(LBodSchG) und des § 1a (2) Baugesetzbuch (BauGB) in hohem Maße 

berücksichtigt haben, um eine vorrangige Nutzung von bereits versie-

gelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen und somit 

Insgesamt soll durch die vorgeschlagenen Bauformen und Mischungen 

ein Quartier entstehen, dessen Dichte das im ländlichen Raum übliche 

Maß überschreitet und somit sparsam mit dem Boden umgeht, gleich-

zeitig aber überschaubare, dörfliche Lebensräume erzeugt. 

 

 

 

Im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren werden die durch die Pla-

nung ermöglichten Eingriffe bilanziert und angemessene Kompensati-

onsmaßnahmen festgesetzt. Die Güte der Böden (s.o.) wird dabei be-

rücksichtigt. 

 

 

 

 

s.o. 

 

 

Ein Hinweis auf bodenschonende Baudurchführung wird auf der Ebene 

der Bebauungsplanung diskutiert werden. 

 

 

 

Ziel der Gemeinde Havixbeck ist es, entsprechend der vorhandenen und 

für die nächsten Jahre prognostizierten Nachfrage, Bauflächen für Ein- 

und Mehrfamilienhäuser bereitzustellen. Unter anderem auch durch die 

Nähe zur Stadt Münster gibt es derzeit eine starke Nachfrage nach 
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einen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden zu 

gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohnraum. Da kaum noch Bauflächen innerhalb bestehender Wohn-

viertel oder auf baulich vorgenutzten Arealen vorhanden sind, ist die 

Bereitstellung von Wohnbauflächen nur durch die Entwicklung eines 

neuen Quartiers auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche 

möglich. 

Das „Baugebiet Masbeck“ stellt mit seiner Größe und zentralen Lage 

zwischen dem Bahnhof und dem Siedlungsbereich der Gemeinde Ha-

vixbeck (Bauernschaft Masbeck) die einmalige Chance dar, ein nachhal-

tiges, zukunftsorientiertes, klimafreundliches und auf die Wünsche der 

Bürgerschaft angepasstes Baugebiet zu entwickeln. Vor dem Hinter-

grund bzw. dem Ziel der Schonung der Ressource „Boden“ muss bzw. 

wird es voraussichtlich in näherer Zukunft kein weiteres Baugebiet die-

ser Größenordnung im Gemeindegebiet mehr geben. 

 

Im Regionalplan Münsterland ist die Fläche des Entwurfs der 

34. Änderung des Flächennutzungsplans weitestgehend als Allgemeiner 

Siedlungsbereich (ASB) festgelegt. Demnach ist die Darstellung einer 

Wohnbaufläche im Grundsatz zulässig. Es handelt sich zwar nicht um 

eine Innenentwicklung aber dennoch um eine flächensparende und be-

darfsgerechte Siedlungsentwicklung.   

Der nach den Vorgaben des LEP NRW berechnete Bedarf an 

Wohnbauflächen bis zum Jahr 2044 liegt für Havixbeck bei 28 ha. Das 

Siedlungsflächenmonitoring (SFM) weist für Ihre Gemeinde derzeit 

wohnbauliche Reserven im Umfang von 6 ha aus. Die Gemeinde beab-

sichtigt eine Änderung der Potentialbereiche (Flächentausch) auf Ge-

meindegebiet, so dass das Plangebiet aktuell im Flächennutzungsplan 

noch keine Flächenreserve darstellt (Ziel 3.3 LEP NRW).  
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20.2 

Der Aufgabenbereich Immissionsschutz erklärt: 

Planungsanlass ist die Bereitstellung von Wohnbauflächen für die Ent-

wicklung eines neuen Quartiers. Hierzu sollen bisher landwirtschaft-

lich genutzte Flächen als Wohnbaufläche ausgewiesen werden. 

 

Der Bereich der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet 

sich innerhalb der Hauptwindrichtung mehrerer Hofstellen auf denen 

landwirtschaftliche Tierhaltungen betrieben werden. 

Durch das Büro Richters + Hüls ist zur Beurteilung der immissions-

schutzrechtlichen Situation eine geruchstechnische Erstabschätzung 

(G-5840-01 vom Oktober 2022) auf der Grundlage der TA Luft erstellt 

worden. 

Gemäß TA Luft Anhang 7 Nr. 3.1 ist für Wohngebiete ein Immissions-

wert von 0,10 einzuhalten. Die o.g. Erstabschätzung weist für den Än-

derungsbereich in weiten Teilen Überschreitungen des Immissionswer-

tes von 0,10 aus. 

Der Immissionswert für Dorfgebiete (0,15) kann im Einzelfall auch auf 

Siedlungsbereiche angewandt werden, die durch die unmittelbare 

Nachbarschaft einer vorhandenen Tierhaltungsanlage historisch ge-

prägt, aber nicht als Dorfgebiet ausgewiesen sind. 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  

--- 

 

 

 

 

 

 

 

Um dem allgemeinen Grundsatz der Konfliktbewältigung Rechnung zu 

tragen, wurde im Rahmen eines Geruchsgutachtens (Verf.: Richters & 

Hüls, 17.01.2023, Ahaus) geprüft, ob das Plangebiet die Anforderungen 

der TA Luft, „Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft,“ vom 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

(2021) einhält. 

Neun Betriebe im Süden und Westen des Plangebietes wurden unter-

sucht und wirken sich auf das Plangebiet aus. Der in der TA Luft 2021 

aufgeführte Immissionswert für Wohn-/Mischgebiete von 0,10 (10 %) 

wird aktuell im westlichen und südlichen Plangebiet überschritten. 

Der Gutachter empfiehlt für das Bebauungsplangebiet (Bauabschnitt 1, 

östliches Plangebiet) im Süden eine Planungsanpassung, die im Bebau-

ungsplan berücksichtigt wird.  
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Unter Berücksichtigung dieser „Einzelfallbeurteilung“ wird der Immis-

sionswert von 0,15 in weiten Teilen, ins besonders im südlichen Plan-

bereich, deutlich überschritten. Die Plangebietsflächen werden dort mit 

Gerüchen von bis zu 0,43 beaufschlagt. 

Es wird daher darauf hingewiesen, dass gegen eine Wohnbebauung in 

großen Teilen der Änderungsfläche aus den Belangen des Immissions-

schutzes Bedenken bestehen. 

 

 

20.3 

Laut Untere Naturschutzbehörde liegt der Änderungsbereich der 34. 

Änderung des FNP innerhalb des Geltungsbereichs des Landschafts-

plans „Baumberge-Süd“. Widersprechende Festsetzungen sind für die-

sen Bereich nicht getroffen. Mit Inkrafttreten des nachfolgenden Be-

bauungsplanes weicht der Landschaftsplan an dieser Stelle zurück (§ 

20 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz). 

Es wird angeregt, Im Rahmen der FNP-Änderung nicht den gesamten 

Bereich als Wohnbaufläche darzustellen. Zum nördlich angrenzenden 

Schlautbach ist ein angemessener Puffer (ca. 30 m) freizuhalten, der 

nicht als Wohnbaufläche, sondern als Grünfläche ausgewiesen werden 

sollte. Mit einem entsprechenden Puffer werden zum einen Störungen 

von der Biotopstruktur vermieden, zum anderen kann ein gestalteri-

scher Übergang zwischen dem neuen Siedlungsbereich und der umge-

benden freien Landschaft hergestellt werden. 

Eine abschließende Stellungnahme kann erst nach Vorlage der voll-

ständigen Unterlagen (Umweltbericht) im weiteren Verfahren abgege-

ben werden. 

 

Vor dem Hintergrund einer möglichen langfristig positiven Verände-

rung der Immissionssituation erfolgt die Darstellung der Wohnbauflä-

che im Rahmen der 34. Flächennutzungsplanänderung auf der gesamten 

Fläche. 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  

--- 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Vor dem Hintergrund einer möglichen langfristig positiven Verände-

rung der Immissionssituation wird die Darstellung der Wohnbaufläche 

im Rahmen der 34. Flächennutzungsplanänderung beibehalten. 

Zum nördlich angrenzenden Schlautbach wird ein angemessener Puffer 

(mindestens 30 m) freigehalten, der nicht als Wohnbaufläche, sondern 

als Grünfläche dargestellt wird. Hier erfolgt eine Anpassung zum Vor-

entwurf der 34. Flächennutzungsplanänderung. 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  

--- 
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20.4 

Aus brandschutztechnischer Sicht und seitens der Bauaufsicht beste-

hen gegen die 34. Änderung des FNP (Baugebiet Masbeck) keine Be-

denken. 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

21. Deutsche Telekom Technik GmbH: West PTI 15 

Stellungnahme vom 16.12.2022 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – 

als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i.S. v. § 125 Abs. 1 

TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und be-

vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegsicherung wahrzuneh-

men sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dement-

sprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. 

Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Gegen die vorgelegte 34. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bau-

gebiet Masbeck“ bestehen keine Einwände. 

 

Im angegebenen Planbereich betreibt die Telekom keine Telekommu-

nikationslinien, wie aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich ist. Ich 

weise jedoch daraufhin das eng angrenzend ans Plangebiet TK-Linien 

vorhanden sind. 

Diese versorgen die vorhandene Bebauung. Ich gehe davon aus, dass 

die Telekommunikationslinien punktuell gesichert, aber unverändert in 

ihrer Trassenlage verbleiben können. Der Bestand und der Betrieb der 

vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die vorhandenen Telekom-

munikationslinien bleiben gesichert und weiterhin gewährleistet. 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  
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22. Handwerkskammer 

Stellungnahme vom 19.12.2022 

 

Im Rahmen unserer Beteiligung an der Aufstellung sowie frühzeitigen 

öffentlichen Auslegung o.g. Änderungsentwurfs tragen wir gemäß §§ 

4(1) und 3(1) BauGB keine Anregungen vor.  

Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-

fung nach § 2 Abs. 4 BauGB stellen wir keine Anforderungen. 

 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

23. Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung 

Münsterland 

Stellungnahme vom 20.12.2022 

 

Durch die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ha-

vixbeck soll die planungsrechtliche Voraussetzung für die Ausweisung 

von Wohnbauflächen im Süden der Gemeinde Havixbeck geschaffen 

werden. Das ausgewiesene ca. 20 ha große Flächennutzungsplangebiet 

liegt südlich und westlich der Landesstraße 550, Streckenabschnitt 5. 

Die Landesstraße weist eine kurvige und topografisch bewegte Stre-

ckencharakteristik auf. Die Verkehrsbelastung in diesem Streckenbe-

reich liegt bei einem DTV = 6.925 Kfz/Tag und einen SV = 204 

SV/Tag. 

Gemäß der Begründung zum Flächennutzungsplan ist die verkehrliche 

Erschließung der Flächennutzungsplanfläche über eine neue Anbin-

dung an die Landstraße im Westen vorgesehen. Darüber hinaus ist im 

Süden eine weitere Baustellenzufahrt geplant, die nach der Bauausfüh-

rung als zusätzliche Anbindung an die Landstraße erhalten bleiben soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die verkehrliche Erschließung der Flächennutzungsplanfläche erfolgt 

im ersten Schritt (Bebauungsplan „Baugebiet Masbeck“) im Osten über 

den geplanten Kreisverkehr an der Münsterstraße. Eine neue Anbindung 

an die Landstraße im Westen ist möglicherweise erst in einem zweiten 

langfristigen Schritt vorgesehen. Zur Realisierung des ersten Schritts ist 
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Die verkehrliche Erschließung wurde zwischen der Gemeinde Havix-

beck und Straßen. NRW am 07.09.2022 erörtert. Seitens Straßen. 

NRW wurde eine Anbindung an die Landstraße 550 in Aussicht ge-

stellt, sofern eine Verkehrsplanung entwickelt wird, die eine leistungs-

fähige und verkehrssichere Erschließung für alle Verkehrsteilnehmer 

im klassifizierten Straßennetz sicherstellt. Somit steht die Zustimmung 

seitens Straßen.NRW unter Vorbehalt, da bisher noch keine konkreten 

planerischen Überlegungen vorliegen und die tatsächliche Machbarkeit 

der geplanten Erschließung noch im weiteren Verfahren nachgewiesen 

werden muss.  

 

Bei der verkehrssicheren Abwicklung der zukünftigen Verkehre im 

Zuge der Landesstraße sind ebenfalls die Geh- und Radwegführungen 

sowie die potenziellen Querungsverkehre im Bereich der Landstraße 

zu betrachten. 

 

Vor dem Hintergrund bestehen gegen die 34. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Gemeinde Havixbeck aus Sicht der Regionalnie-

derlassung Münsterland nur dann keine grundsätzlichen Bedenken, 

wenn die nachfolgenden Punkte von der Gemeinde Havixbeck bei der 

weiteren Bauleitplanung berücksichtigt werden: 

 

1. Für die Anbindung der Erschließungsstraße im Westen ist eine 

Verkehrsplanung gemäß der Richtlinie für Landstraßen (RAL 

2012) unter Berücksichtigung der Belange des ÖPNV und des 

Fuß- und Radverkehrs aufzustellen. Die Verkehrsplanung ist 

anschließend in einem Sicherheitsaudit zu überprüfen. Die Er-

im Süden eine weitere Baustellenzufahrt geplant, die nach der Bauaus-

führung als zusätzliche Anbindung an die Landstraße – falls möglich – 

erhalten bleiben soll. Diese soll jedoch nur als Baustellzufahrt bzw. 

nach vollständiger Errichtung des östlichen Planbereichs als Notzufahrt 

ausgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausgestaltung der leistungsfähigen und verkehrssicheren Erschlie-

ßung wird im Rahmen einer Ausführungsplanung Straßenbau gemäß der 

Richtlinie für Landstraßen (RAL 2012) unter Berücksichtigung der Be-

lange des ÖPNV und des Fuß- und Radverkehrs sowie der potenziellen 

Querungsverkehre im Bereich der Landstraße erarbeitet. Die Planung 
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kenntnisse aus dem Sicherheitsaudit sind bei der Fortschrei-

bung der Verkehrsplanung zu beachten. Die für den Ausbau 

notwendigen Verkehrsflächen sind im Rahmen der nachfolgen-

den verbindlichen Bauleitplanung sicherzustellen und festzuset-

zen. 

 

2. Für die temporäre Baustellenerschließung im Süden ist eine 

Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Richtlinien für die 

verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 

(RSA 21) aufzustellen. Hierbei ist ein Rückbau bis in den an-

grenzenden Kreisverkehr (NK 4010032) auszuschließen. Die 

Baustellenerschließung stellt eine Sondernutzung gemäß dem 

Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) dar und ist ge-

nehmigungspflichtig. Nach Ablauf der Sondernutzung ist die 

Baustellenanbindung zurückzubauen. Eine zweite dauerhafte 

Anbindung an die Landesstraße wird aus Gründen der Leichtig-

keit und Sicherheit des Verkehrs von Straßen. NRW nicht mit-

getragen. 

 

3. Im weiteren Bauleitverfahren sind außerhalb der geplanten Er-

schließung, entlang der Landesstraße ein Bereich ohne Ein- und 

Ausfahrt festzusetzen und die erforderlichen Sichtfelder im Be-

reich der geplanten Anbindung freizuhalten. 

 

4. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine einseitige Ver-

anlassung aufgrund des Änderungsverlangens der Gemeinde 

Havixbeck zur ordnungsgemäßen Erschließung des Flächennut-

zungsplangebietes. Alle anfallenden Kosten sind nach dem 

wird rechtzeitig mit Straßen.NRW in einem Sicherheitsaudit abge-

stimmt. 

Die notwendigen Verkehrsflächen werden im Rahmen der nachfolgen-

den verbindlichen Bauleitplanung sichergestellt und festgesetzt. 

 

 

Für die temporäre Baustellenerschließung im Süden wird eine Verkehrs-

planung unter Berücksichtigung der Richtlinien für die verkehrsrechtli-

che Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21) aufgestellt. Nach 

Ablauf der Sondernutzung wird die Baustellenanbindung bis auf eine 

Notzufahrt zurückgebaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Bebauungsplans wird außerhalb der geplanten Erschlie-

ßung, entlang der Landesstraße ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt fest-

gesetzt und die erforderlichen Sichtfelder im Bereich der geplanten An-

bindung nachrichtlich eingetragen. 

 

 

Alle anfallenden Kosten werden von der Gemeinde Havixbeck getragen. 
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Veranlasserprinzip gemäß dem StrWG NRW von der Ge-

meinde Havixbeck zu tragen. 

 

5. Zur Regelung der rechtlichen, technischen und finanziellen 

Einzelheiten der Baumaßnahme ist vor Abschluss der Bauleit-

planung eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde Havixbeck 

und Straßen. NRW auf der Grundlage der abgestimmten Aus-

führungsplanung abzuschließen. 

 

6. Die außerhalb der Ortsdurchfahrten an klassifizierten Landstra-

ßen geltende Anbaubeschränkungszone von 40 m gemäß dem 

Straßen- und Wegegesetz NRW ist grundsätzlich zu beachten. 

Werbeanlagen innerhalb der Anbaubeschränkungszone und mit 

Wirkung zur Landesstraße bedürfen grundsätzlich der geson-

derten Zustimmung der Straßenbauverwaltung. 

 

7. Die an die Landesstraße angrenzenden Bauvorhaben sind aus 

Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs so zu be-

leuchten, auszurichten und durch ausreichend hohe und dichte 

Einfriedung und Bepflanzung zum Schutze der Verkehrsteil-

nehmer abzuschirmen, dass der übergeordnete Verkehr weder 

geblendet noch abgelenkt wird. 

 

 

 

 

 

Zwischen der Gemeinde Havixbeck und Straßen.NRW wird auf der 

Grundlage der abgestimmten Ausführungsplanung vor Abschluss der 

Bauleitplanung eine Vereinbarung geschlossen. 

 

 

 

Die außerhalb der Ortsdurchfahrten an klassifizierten Landstraßen gel-

tende Anbaubeschränkungszone von 40 m gemäß dem Straßen- und 

Wegegesetz NRW wird beachtet. Werbeanlagen innerhalb der Anbau-

beschränkungszone sind nicht vorgesehen. 

 

 

 

Die an die Landesstraße angrenzenden Bauvorhaben werden aus Grün-

den der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs so beleuchtet, ausge-

richtet und durch ausreichend hohe und dichte Einfriedung und Bepflan-

zung zum Schutze der Verkehrsteilnehmer abgeschirmt, dass der über-

geordnete Verkehr weder geblendet noch abgelenkt wird. 
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8. Der Straßenentwässerung der Landesstraße darf kein Oberflä-

chenwasser aus dem Flächennutzungsplangebiet zugeleitet wer-

den. Das Oberflächenwasser ist eigenständig fachgerecht abzu-

führen. 

 

9. Im Zusammenhang mit der geplanten Wohnraumnutzung, wird 

von hier vorsorglich darauf hingewiesen, dass eventuelle An-

sprüche auf aktiven oder passiven Lärmschutz gegenüber dem 

Straßenbaulastträger der Landesstraße nicht geltend gemacht 

werden können, da die Änderung der Flächennutzungsplanung 

in Kenntnis der Landesstraße durchgeführt wird. 

 

Weitere Anregungen werden von Straßen. NRW im Rahmen der Betei-

ligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht vorgetragen. Bei dem weiteren Verfahrensablauf bitte ich 

mich zu gegebener Zeit erneut zu beteiligen. 

 

Das Oberflächenwasser aus den Wohnbauflächen wird unabhängig von 

der Straßenentwässerung der Landesstraße in festzusetzende Grünflä-

chen zur Retention abgeleitet. 

 

 

 

Ansprüche auf aktiven oder passiven Lärmschutz werden seitens der 

Gemeinde Havixbeck gegenüber dem Straßenbaulastträger der Landes-

straße nicht geltend gemacht. 

 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  

 

24. Lippeverband, Wasserwirtschaftsverband 

Stellungnahme vom 21.12.2022 

 

Gegen die o.g. Flächennutzungsplanänderung bestehen unsererseits 

keine Bedenken und keine Anregungen. 

 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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25. Autobahn GmbH Bund 

Stellungnahme vom 05.01.2023 

 

Zu der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes (Baugebiet Masbeck) 

der Gemeinde Havixbeck werden seitens der Autobahn GmbH des 

Bundes keine Bedenken vorgebracht. 

 

 

 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

26. Landwirtschaftskammer NRW 

Stellungnahme vom 21.12.2023 

 

Zu der o.g. Planung wird aus landwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stel-

lung genommen: 

Aus landwirtschaftlicher Sicht werden zu den o.g. Planungen Anregun-

gen geltend gemacht. 

 

Die vorgesehenen Flächen werden von landwirtschaftlichen Betrieben 

bewirtschaftet. Sie dienen zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion 

und nehmen aufgrund ihrer Lage, Form und Größe sowie ihren Eigen-

schaften einen wichtigen Bestandteil in der wirtschaftlichen Struktur 

der Betriebe ein. Der Landverlust führt zur Einschränkung der Aus-

bringungsfläche für organische Düngemittel und wirkt sich unmittelbar 

auf die Tierhaltung der betroffenen Betriebe aus. Diese Betriebe müs-

sen sich anderweitig Futter- und Ausbringungsflächen sichern, welche 

aber derzeit regional kaum verfügbar sind. Es wird daher angeregt, den 

betroffenen Betrieben bei der Beschaffung von Ersatzflächen behilflich 

zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Havixbeck 

hat den Verkauf eines Teils der Wohnbaufläche vertraglich gesichert. 

 

Die Umwandlung von Flächen im Westen des Geltungsbereiches ent-

spricht auch den Abstimmungen mit der Bezirksregierung Münster und 

darüber hinaus den regionalplanerischen Vorgaben. Ein gewisses Maß 

an Innenentwicklung ist nötig und unumgänglich, auch aufgrund der be-

rechneten Werte bzgl. der Wohnbauentwicklung im Gemeindegebiet. 
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Im Verlauf der weiteren Planung werden Kompensationsflächen für 

die Eingriffe in Natur- und Landschaft sowie artenschutzbezogene 

Maßnahmen erforderlich. Die Biotopbewertungs- und Kompensations-

bewertungsverfahren sind entsprechend des Grundsatzes 7.5-2  LEP 

NRW 2019 auf die Minimierung der entsprechenden Ausgleichsflä-

chenbedarfe hin anzuwenden. Zu begrüßen ist es, wenn die Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen landwirtschaftsschonend umgesetzt 

werden. 

Kompensationsflächen für die Eingriffe in Natur- und Landschaft sowie 

artenschutzbezogene Maßnahmen werden im Rahmen der Bauleitpla-

nung ermittelt. Mit dem Ziel einer Minimierung von Ausgleichsflächen 

insbesondere auf landwirtschaftlichen Flächen wird auf der Ebene des 

Bebauungsplans ein weitgehender Ausgleich innerhalb der Plangebiets-

fläche beabsichtigt. 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  
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27. Bürger 1  

Stellungnahme vom 16.12.2022 

 

Hiermit legen wir als direkte Anlieger fristgerecht Widerspruch ein ge-

gen die geplante 34. Änderung des Flächennutzungsplans Masbeck zu 

Gunsten eines dort geplanten Baugebietes „Masbeck“ 

 

Begründung: 

1. Zerstörung einer einzigartigen Landschaft im Umfeld der 

Baumberge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist noch keine 10 Jahre her, dass wir als Anwohner der 

Münsterstraße an den Kosten der Sanierung der Münsterstraße 

beteiligt wurden auch mit der Begründung, den sich in die 

münsterland-typische Landschaft einpflegenden Alleen Charak-

ter zu erhalten. 

 

2. Zerstörung des Lebensraums von geschützten Tieren wie z.B. 

dem Rotmilan und der Fledermaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans wird die Ausweisung 

weiterer Wohnbauflächen im südwestlichen Randbereich von Havix-

beck ermöglicht. Der überplanten Ackerfläche kommt keine besondere 

Bedeutung für das Landschaftsbild zu. Die Ausweisung eines ca. 30 m 

breiten Streifens entlang des angrenzenden Schlautbachs sorgt für einen 

gestalterischen Übergang zu dem geplanten Wohngebiet. Festsetzungen 

auf der nachgelagerten Bebauungsplanebene verringern den Eingriff in 

das Landschaftsbild ebenfalls. Der landschaftsästhetische Eingriff ist als 

gering einzustufen. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts 

Landschaft sind nicht zu erwarten. 

Die Sanierung der Münsterstraße als münsterlandtypische Allee steht 

nicht in Zusammenhang mit der Ausweisung der Wohnbaufläche. Es 

sind keine Verkehre zu erwarten, die eine erneute Umplanung der 

Münsterstraße erfordern. 

 

 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wurden die in Nord-

rhein-Westfalen planungsrelevanten Vogelarten "Art für Art" einzeln in 
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3. Bisher keine Ausweisung von alternativen Landschaftsschutz-

gebieten gleicher Fläche in der Gemeinde. 

 

 

4. Aufgrund steigender Baukreditzinsen, steigender Kosten für 

Baumaterialien und mangelnder Verfügbarkeit von Baumaterial 

steigen derzeit die Baukosten exponentiell. Die Nachfrage nach 

Eigentum geht deutlich zurück. Dies zeigt sich bereits in der 

Gemeinde Havixbeck in der stockenden Vermarktung der aktu-

ellen Baugrundstücke des Neubaugebietes Habichtsbach III so-

wie dem Rückzug vieler Bauinteressierten für das geplante 

Baugebiet Masbeck.  

Bezug auf Tötung, Störung und Beschädigung und Zerstörung von Le-

bensstätten geprüft. Ferner wurden pauschal die im Plangebiet vorkom-

menden europäischen Vogelarten sowie die Fledermausgattung Myotis 

ebenso in Bezug auf Tötung, Störung und Beschädigung und Zerstörung 

von Lebensstätten geprüft. Der Bebauungsplan „Baugebiet Masbeck“ 

der Gemeinde Havixbeck ist aus artenschutzrechtlicher Sicht unter An-

wendung einer Bauzeitenregelung die Entfernung und die Rodung von 

Gehölzen betreffend (europäische Vogelarten) und projektgestaltender 

Maßnahmen zulässig. Artenschutzrechtliche Bedenken bestehen nicht. 

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden entsprechend 

dem Ergebnis der Artenschutzprüfung Stufe II Festsetzungen zum Aus-

gleich und Ersatz des Eingriffs getroffen. Ggf. sind vorgezogene Maß-

nahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

 

Im Zuge eines Tauschs von Potentialflächen auf Ebene der Flächennut-

zungsplanung wird auch eine Ausweisung alternativer Flächen für den 

Landschaftsschutz vorgenommen werden. 

 

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung geht es um eine langfristige 

Vorhaltung von Wohnbauflächen. Die verbindliche Bauleitplanung wird 

entsprechend des Bedarfs im nächsten Schritt vorgenommen. So wird 

mittelfristig nicht die gesamte Wohnbaufläche der 34. Flächennutzungs-

planänderung als Bebauungsplan entwickelt, sondern nur etwa die östli-

che Hälfte dieser Fläche , die an den bestehenden Siedlungsbereich an-

schließt. 

Auf der Homepage der Gemeinde Havixbeck wurde am 20.12.2022 eine 

allgemeine Interessentenliste für Wohn- und Gewerbegrundstücke frei-

geschaltet. Auf diese Liste haben sich mit Stand vom 02.03.2023 122 
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Derzeit gibt es keine offenbare Nachfrage nach Eigentum und 

Bauland in der Gemeinde Havixbeck, die ein derartiges Neu-

baugebiet rechtfertigt. 

 

Bewerber*innen nur für Wohnbaugrundstücke eingetragen. Der Aus-

sage, dass es derzeit offenbar keine Nachfrage nach Eigentum und Bau-

land in der Gemeinde Havixbeck gibt, kann also keine Rede sein. 

 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 

 

Es wird empfohlen, der Stellungnahme nicht zu folgen.  

 

 

 

 


































































































